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Mindestlöhne: Für und Wider

Hände weg von Mindestlöhnen

Erste Vorbemerkung

Neben der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Neu-
regelung bei der »Hartz-IV-Verwaltung« strebt Bundesar-
beitsminister Scholz die Durchsetzung von flächendecken-
den Mindestlöhnen als letztes größeres Projekt für diese Le-
gislaturperiode an. Ein noch im Koalitionsvertrag zwischen
CDU, CSU und SPD erwähntes Kombilohnmodell zur Schaf-
fung zusätzlicher Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor scheint
ad acta gelegt zu sein; Maßnahmen zur Flexibilisierung der
Arbeitsmärkte, etwa eine Lockerung des Kündigungsschut-
zes, sind gänzlich von der arbeitsmarktpolitischen Agenda
gestrichen.

Die Prominenz der Mindestlohndebatte ist Ausdruck einer
generellen Schwerpunktverschiebung in der wirtschaftspo-
litischen Diskussion in Deutschland. Es geht nicht mehr in
erster Linie um Wachstums- und Beschäftigungspolitik; Ver-
teilungspolitik zur Schließung einer vermeintlichen Gerech-
tigkeitslücke ist zum dominierenden Leitbild der Wirtschafts-
politik der Großen Koalition geworden.

Vor nicht allzu langer Zeit, etwa bis 2005, standen – ein-
hergehend mit einer hohen Arbeitslosigkeit, einem gerin-
gen Potentialwachstum und noch geringeren Zuwachs-
raten des Bruttoinlandsprodukts – wachstums- und be-
schäftigungserhöhende Maßnahmen im Mittelpunkt der
wirtschaftspolitischen Debatte. So hat der Sachverstän-
digenrat mit seinem Jahresgutachten 2002 »Zwanzig
Punkte für Beschäftigung und Wachstum« Wege aufge-
zeigt, um auf einen höheren Wachstumspfad und zu mehr

Beschäftigung zu kommen. Ein Teil dieses Zwanzig-Punk-
te-Programms wurde von der rot-grünen Bundesregie-
rung in die Agenda 2010 übernommen. Die Früchte die-
ser Reformpolitik zeigen sich seit einiger Zeit. Die erfreu-
lich hohen Wachstumsraten des realen Bruttoinlandspro-
dukts – 2,9% in 2006 und etwa 2,5% in 2007 – sind ne-
ben der zu Beginn des Jahres 2005 einsetzenden zykli-
schen Erholung eben auch Konsequenz der Reformen in
den Systemen der Sozialen Sicherung, auf den Arbeits-
märkten sowie der Reform der Einkommensteuer und
Körperschaftsteuer ab dem Jahr 2001. Die Botschaft ist
klar: Grundlegende Reformen lohnen sich, brauchen aber
einige Zeit, bis sie sich in einem höheren Wachstum und
einer geringeren Arbeitslosigkeit niederschlagen.

Mit der Wende hin zu einer günstigeren konjunkturellen Ent-
wicklung, zu verbesserten Wachstumsaussichten und ei-
nem deutlichen Zuwachs an Beschäftigung hat sich der
Schwerpunkt der wirtschaftspolitischen Diskussion verla-
gert. Sie wird seit einiger Zeit von verteilungspolitischen Über-
legungen dominiert, während die Debatte über Maßnahmen,
die Wachstum und Beschäftigung erhöhen, in den Hinter-
grund getreten ist. Eine wichtige arbeitsmarktpolitische Maß-
nahme der rot-grünen Bundesregierung, die Verkürzung der
Bezugsdauer des Arbeitslosengelds, ist wegen vermeintli-
cher Ungerechtigkeit bereits teilweise rückgängig gemacht
worden. Selbst die »Rente mit 67«, einer der wenigen Re-
form-Leuchttürme der Großen Koalition, wird wieder in Fra-
ge gestellt. Diskutiert wird stattdessen über eine Erhöhung
des Wohngelds und des Kindergelds, die Einführung eines
Betreuungsgelds oder eine gegenüber der Grundsicherung
im Alter erhöhte Sockelrente. Eine von der CDU eingesetz-
te Kommission prüft gar die Einführung eines bedingungs-
losen Grundeinkommens für alle. Besonders populär sind
verteilungspolitisch motivierte Eingriffe in den Lohnfindungs-
prozess: Neben einer Begrenzung der Management-Gehäl-
ter nach oben sollen flächendeckende Mindestlöhne eine
Lohnuntergrenze einziehen und ein »Lohndumping« ver-
hindern.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Verteilungspolitik
ist eine genuin staatliche Aufgabe in einer sozialen Markt-
wirtschaft. Eine Marktwirtschaft führt in der Regel zu effi-
zienten, aber nicht zwangsläufig zu gerechten Ergebnis-
sen. Grundsätzlich ist eine staatliche Umverteilungspoli-
tik in einer Marktwirtschaft also durchaus gerechtfertigt.
Aber man muss aufpassen: Zwischen dem Umverteilungs-
ziel auf der einen Seite und dem Wachstums- und Be-
schäftigungsziel auf der anderen Seite besteht im Allge-
meinen ein Zielkonflikt. Eine Umverteilungspolitik muss
deshalb sorgsam abwägen zwischen mehr Verteilungsge-
rechtigkeit einerseits und weniger Beschäftigung und ge-
ringerem Wachstum andererseits. Wachstumseinbußen
und Beschäftigungsverluste sind sozusagen der ökono-
mische »Preis« für mehr Umverteilung. Ist der »Preis« zu
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hoch, sollte auf Maßnahmen, die auf mehr Umverteilung
oder eine Beschränkung des Wettbewerbs zielen, verzich-
tet werden. 

Der ökonomische Preis von flächendeckenden oder bran-
chenspezifischen Mindestlöhnen ist zu hoch. Das soll im Fol-
genden näher begründet werden.

Zweite Vorbemerkung

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung hat sich in seinen Jahresgutach-
ten und seiner Kombilohn-Expertise (2006) wiederholt und
mit Nachdruck gegen die Einführung von Mindestlöhnen
ausgesprochen. Jedenfalls gilt dies für die Mehrheit der
Mitglieder des Rates. Die drei Autoren dieses Beitrags hal-
ten die Einführung von flächendeckenden Mindestlöhnen
nach wie vor für einen arbeitsmarktpolitischen Irrweg. Auch
neuere Untersuchungen zu den Wirkungen von Mindestlöh-
nen geben keinerlei Anlass, die bisherige Ablehnung von
Mindestlöhnen aufzugeben.

Mindestlöhne – Ein Irrweg

Für die Einführung von gesetzlichen Mindestlöhnen wer-
den im Wesentlichen die folgenden Argumente vor-
gebracht:

1. Vollzeitbeschäftigte sollen ein Arbeitseinkommen bezie-
hen, das ohne weitere Unterstützungsleistungen einen
angemessenen Lebensunterhalt gewährleistet. »Gute Ar-
beit« müsse auch »gerecht entlohnt« werden. Unterneh-
men, die keine auskömmlichen Löhne zahlen, »brauchen
wir hier nicht«.

2. Mindestlöhne verhindern eine fiskalische »Ausbeutung
des Staates«. Ohne Mindestlöhne könnten sich Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer auf ein unterhalb der Ar-
beitsproduktivität liegendes Arbeitsentgelt verständi-
gen, welches anschließend durch eine aus Steuergel-
dern finanzierte Lohnsubvention angehoben werde.
Mit dieser Lohnsenkung gingen aber keine neuen Ar-
beitsplätze einher, sondern sie diene lediglich der Be-
reicherung vor allem der Arbeitgeber auf Kosten des
Staates.

3. Durch Zuwanderung und Beschäftigung ausländischer
Arbeitnehmer im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit
oder der Dienstleistungsfreiheit bestünde die Gefahr ei-
nes »Lohndumpings«.

4. In zahlreichen Staaten gäbe es Mindestlöhne, ohne dass
es zu den befürchteten negativen Beschäftigungseffek-
ten gekommen sei. Die zuvor genannten positiven Wir-
kungen von Mindestlöhnen könnten quasi ohne größe-
re Nebenwirkungen erreicht werden.

Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen

Die Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen sind der
eigentliche Knackpunkt der Debatte. Wenn Mindestlöhne
keine oder nur geringe Beschäftigungsverluste bewirken, ist
ein zentraler Einwand gegen eine flächendeckende Einfüh-
rung hinfällig.

Die ökonomische Theorie liefert keine eindeutige Aussage
über die Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen. Betrach-
tet man als Ausgangspunkt das klassische Modell eines
wettbewerblichen Arbeitsmarktes, so weist ein Mindestlohn
nur dann keine negativen Beschäftigungseffekte auf, wenn
er nicht über dem gleichgewichtigen, markträumenden Lohn
liegt. In diesem Fall ist er zugleich auch irrelevant. Bei ei-
nem Mindestlohn oberhalb des Gleichgewichtslohns kommt
es zwingend zu einem Beschäftigungsrückgang. Gibt man
die Annahme eines wettbewerblichen Arbeitsmarktes auf,
kann ein bindender Mindestlohn, so er nicht zu hoch ange-
setzt wird, unter gewissen Voraussetzungen beschäftigungs-
neutral oder sogar beschäftigungsfreundlich sein. Dreh- und
Angelpunkt für ein solches Resultat ist, dass der Arbeitge-
ber auf dem Arbeitsmarkt eine monopsonistische Stellung
inne hat und die Arbeitnehmer unterhalb ihres Grenzpro-
dukts entlohnt werden. Eine solche Situation kann sich, wie
im klassischen Monopson, wegen fehlender Konkurrenz auf
einem lokalen Arbeitsmarkt einstellen oder aber allgemei-
ner aus Unvollkommenheiten in Form segmentierter, diffe-
renzierter und intransparenter Arbeitsmärkte resultieren, so
dass in ausgedünnten Teilarbeitsmärkten selbst kleinere Un-
ternehmen eine gewisse Marktmacht entfalten. Damit ein
solcher Zustand anhält, müssen allerdings hohe Marktzu-
trittsbarrieren für Unternehmen sowie gravierende Mobili-
tätshemmnisse unterstellt werden. 

Wenn die Theorie nicht eindeutig ist, kann in vielen Fällen
die Empirie weiterhelfen. Zwar existiert eine umfängliche Li-
teratur zu den empirisch beobachteten Beschäftigungswir-
kungen eines Mindestlohns; eindeutige Ergebnisse kann
aber auch die empirische Forschung nicht liefern. Angesto-
ßen durch einige einflussreiche Untersuchungen für Teilar-
beitsmärkte in den Vereinigten Staaten (vgl. Card und Krü-
ger 1995; 2000) gab es eine sich über mehrere Jahre hin-
ziehende, intensiv geführte Auseinandersetzung, als deren
Ergebnis sich ein differenzierteres Bild der Beschäftigungs-
wirkungen von Mindestlöhnen herausschälte (vgl. Neumark
und Wascher 2007). In den Vereinigten Staaten und im Ver-
einigten Königreich lassen sich für die jüngere Vergangen-
heit eindeutig negative Beschäftigungseffekte von Mindest-
löhnen nicht mehr nachweisen. Allerdings sind in diesen Län-
dern auch nur zwischen 1 und 2% aller Beschäftigten von
den dortigen Mindestlöhnen betroffen. Zudem sind die Ge-
werkschaften in diesen Ländern schwach, die Arbeitsmärk-
te sind flexibel, und es fehlt ein umfassendes System der
Mindesteinkommenssicherung. Für Frankreich ermitteln ver-
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schiedene Studien übereinstimmend Arbeitsplatzverluste
aufgrund des dortigen Mindestlohns und seiner Erhöhun-
gen, vor allem für Frauen und gering qualifizierte jugendliche
Arbeitnehmer. In Frankreich sind über 15% der Vollzeitbe-
schäftigten von Mindestlöhnen betroffen, die Gewerkschaf-
ten sind vergleichsweise einflussreich, die Arbeitsmärkte
inflexibel.

Die Wirkungen von Mindestlöhnen hängen neben ihrer Hö-
he und dem Anteil der betroffenen Arbeitnehmer also we-
sentlich vom institutionellen Umfeld ab. Für Deutschland
sind die in Frankreich geltenden Bedingungen und institu-
tionellen Regelungen eher relevant als diejenigen in den
Vereinigten Staaten oder im Vereinigten Königreich. Auch
in Deutschland sind die Arbeitsmärkte vergleichsweise in-
flexibel, die Gewerkschaften einflussreich und die Abga-
benbelastung für Niedriglohnbezieher hoch. Berechnun-
gen von Brenke und Eichhorst (2007) sowie Ragnitz und
Thum (2008) kommen zu dem Ergebnis, dass die Zahl der
von realistisch angesetzten Mindestlöhnen betroffenen Ar-
beitsnehmer hoch ist: Zwischen 11 und 13% der Beschäf-
tigten in Deutschland verdienen Stundenlöhne von weni-
ger als 7,50 €. Selbst von einem unrealistisch niedrig an-
gesetzten Mindestlohn von 5 € wären immer noch rund 5%
der Arbeitsnehmer betroffen. Dabei sind die entsprechen-
den Anteile der betroffenen Arbeitnehmer in Ostdeutsch-
land wesentlich höher als in Westdeutschland. Dement-
sprechend würde die Einführung bindender Mindestlöhne
gerade in Ostdeutschland die immer noch desolate Lage
auf dem Arbeitsmarkt weiter verschlechtern. Dies zeigt
auch die viel beachtete Untersuchung von König und Möl-
ler (2007) zu den Beschäftigungseffekten der Einführung
von Mindestlöhnen in der Bauwirtschaft über das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz. Danach hat sich die Beschäfti-
gung im Bauhauptgewerbe in den neuen Bundesländern
mit der Einführung des Bau-Mindestlohnes signifikant ver-
ringert. Demgegenüber konnten für das westdeutsche Bau-
hauptgewerbe entweder keine oder in einer Variante so-
gar schwach positive Beschäftigungswirkungen gefun-
den werden. Auch hier sind die unterschiedlichen Betrof-
fenheitsquoten auffällig: Während in Westdeutschland im
Jahr der Einführung des Mindestlohns (1997) nur 4% der
erfassten Arbeitnehmer dem Mindestlohnregime unterla-
gen, waren es in Ostdeutschland etwa 18%. 

Eine Schlussfolgerung aus diesen Ergebnissen könnte nun
sein, dass ein moderater Mindestlohn in einer Größenord-
nung von 4,50 € wohl nur zu einem geringen Rückgang der
Beschäftigung führen wird und dass dieser in Kauf zu neh-
men sei. Wer so argumentiert, sollte allerdings auch hinzu-
fügen, dass selbst ein geringer Rückgang der Beschäftigung
exakt jene Gruppen am Arbeitsmarkt am härtesten treffen
würde, die sowieso die schlechtesten Chancen haben, näm-
lich die Jungen, die Älteren, die Geringqualifizierten und die
Ostdeutschen. 

Noch schwerer wiegt allerdings das Argument, dass ange-
sichts der Dominanz von Verteilungszielen in der aktuellen
wirtschaftspolitischen Debatte, angesichts eines erst kürz-
lich vereinbarten Post-Mindestlohnes von 9,00 €/9,80 € und
angesichts des Konsenses zwischen den Regierungspar-
teien über die Einführung eines Betreuungsgelds, eine Er-
höhung des Kindergelds und die Ausweitung weiterer So-
zialleistungen eine politische Einigung auf einen Mindestlohn
von nur 4,50 € kaum vorstellbar ist. Eine solche Forderung
würde sofort dem Vorwurf ausgesetzt sein, für »Hungerlöh-
ne« einzutreten. Alle Erfahrungen sprechen dafür, dass die
Anhebung des Mindestlohns zum permanenten Wahlkampf-
thema würde und letztlich doch ein Mindestlohnniveau mit
zu erwartenden negativen Beschäftigungseffekten verein-
bart wird. Auch eine vermeintliche Entpolitisierung durch
Übertragung der Festsetzung des Mindestlohnniveaus an
eine Art »Low Pay Commission« würde des Problem nicht
lösen, sondern nur auf die vorgelagerte Stufe der Auswahl
der Kommissionsmitglieder verlagern. Dafür gibt es genü-
gend anschauliche Beispiele. 

Gibt es überzeugende Gründe für Mindestlöhne?

Akzeptiert man die Schlussfolgerung, dass ein moderater
Mindestlohn von etwa 4,50 € keine Chance auf dauerhafte
Realisierung hat, bedarf es schon einer überzeugenden
Rechtfertigung, wollte man einen bindenden Mindestlohn
in Deutschland gleichwohl gesetzlich verankern und mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit Beschäftigungsverluste billigend
in Kauf nehmen. Die vorgetragenen Argumente für einen
Mindestlohn halten indes einer kritischen Überprüfung samt
und sonders nicht Stand. Dies gilt unabhängig davon, ob
ein flächendeckender oder branchenspezifischer gesetzli-
cher Mindestlohn ins Auge gefasst wird.

Ein erstes für Mindestlöhne angeführtes Argument geht aus
von der Klage, dass die Löhne im Bereich gering qualifizier-
ter Arbeit derzeit nicht existenzsichernd seien. Diesem nicht
hinnehmbaren Missstand müsse mit einem Mindestlohn ab-
geholfen werden. Die Diagnose sehr niedriger Arbeitsent-
gelte mag teilweise zutreffend sein, die Therapie mit einem
Mindestlohn ist dagegen kontraproduktiv. Unter Verteilungs-
gesichtspunkten berechtigt ist die Forderung nach einem
Mindesteinkommen, nicht aber nach Mindestlöhnen. Mit
dem Arbeitslosengeld II verfügt Deutschland bereits über ei-
ne Mindesteinkommenssicherung. Im Kern ist die Idee rich-
tig, dass der Staat dann einspringt, wenn die im Niedriglohn-
bereich erzielten Arbeitsentgelte nicht zur Existenzsicherung
ausreichen. Über Aufstockung der Marktlöhne durch Lohn-
subventionen kann dann ein Mindesteinkommen gewähr-
leistet werden, das sich aus einer produktivitätsgerechten,
wenn auch niedrigen Entlohnung und staatlichen Transfer-
zahlungen zusammensetzt. Es ist Aufgabe des Staates, und
nicht Aufgabe der Unternehmen, für existenzsichernde Ein-
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kommen zu sorgen. In einer Marktwirtschaft sollen Löhne
und andere Preise die Knappheitsrelationen von Faktoren
und Gütern wiedergeben. Die Realisierung von Verteilungs-
oder Gerechtigkeitszielen ist hingegen eine staatliche Auf-
gabe, die über eine geeignete Ausgestaltung des Steuer-
und Transfersystems, nicht aber über Eingriffe in die Lohn-
findung in Form gesetzlich vorgeschriebener Mindestlöhne
erfolgen soll. Wenn man das Arbeitslosengeld II zielgerich-
tet reformiert – der Sachverständigenrat hat dazu eine im
Detail ausgearbeitete Expertise vorgelegt – lassen sich Ver-
teilungs- und Beschäftigungsziele sinnvoll kombinieren, oh-
ne den Staatshaushalt zu strapazieren.

Nun könnte man argumentieren – und das ist eine zweite
mögliche Begründung für Mindestlöhne –, dass sich Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer gerade in einem zielgerichte-
ten Kombilohnmodell mit einer staatlichen Aufstockung von
niedrigen Marktlöhnen einvernehmlich auf Löhne unterhalb
der Produktivität verständigen könnten, wobei die Einbuße
bei den Arbeitnehmern durch die Lohnsubvention wieder
ausgeglichen wird. Dieses Argument kann überhaupt nur
dann eine gewisse Relevanz beanspruchen, wenn entwe-
der die Arbeitgeber über einseitige Lohnsetzungsmacht ver-
fügen – dies ist der Fall eines Monopsons auf dem Arbeits-
markt –, oder sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Lohn-
verhandlungen von vornherein nicht auf produktivitätsge-
rechte Löhne einigen und ökonomische Renten unter sich
aufteilen. Kombilöhne könnten dann die Verhandlungspo-
sition der Arbeitnehmer schwächen und den Arbeitgebern
einen größeren Anteil an den aufteilbaren Gewinnen sichern.
Bei dieser Argumentation würden in Ergänzung zu Kombi-
löhnen eingeführte Mindestlöhne keine negativen Beschäf-
tigungseffekte bewirken, aber entweder eine Verschlechte-
rung der Einkommensposition der Arbeitnehmer aufgrund
verringerter Verhandlungsmacht verhindern oder eine »fis-
kalische Ausbeutung« des Staates, wenn die Einkommens-
verluste der Arbeitnehmer durch staatliche Transferzahlun-
gen ausgeglichen werden.

Man kann diese Argumentation von vornherein nicht völlig
von der Hand weisen; sie ist aber sehr spekulativ und es ist
unwahrscheinlich, dass sie in erheblichem Umfang zu be-
obachten sein wird. In größeren Unternehmen wird der Be-
triebsrat dem einen Riegel vorzuschieben wissen. Auch die
Bestimmungen über die Vereinbarung sittenwidriger Löhne
dürften eine zu starke Absenkung der Entgelte im Niedrig-
lohnbereich verhindern. Im Übrigen ist festzuhalten, dass die
mit einer solchen Argumentation begründeten Mindestlöh-
ne erstens die Einführung eines wirksamen Kombilohnmo-
dells – etwa nach den Vorstellungen des Sachverständigen-
rates und des ifo Instituts – voraussetzen und zweitens kei-
nesfalls über, sondern unterhalb der Arbeitsproduktivität von
gering qualifizierten Arbeitnehmern liegen müssten. Man kä-
me also wieder zu einem Mindestlohnniveau von etwa 4,50 €.
Noch einmal: Ein solcher Mindestlohn wäre unter Beschäf-

tigungsgesichtspunkten nicht wirklich schädlich. Aber die
Hoffnung, dass es dabei bleibt und es nicht im politischen
Prozess sehr schnell zu einer Anhebung kommt, erscheint
schon einigermaßen naiv.

Das dritte Argument, welches für die Einführung von Min-
destlöhnen vorgebracht wird, bezieht sich auf den Konkur-
renzdruck, der von der Arbeitnehmerfreizügigkeit oder der
Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU auf die hiesigen Ar-
beitnehmer ausgeht. Namentlich wird ein »Lohndumping«
insbesondere seitens osteuropäischer Niedriglohnarbeitneh-
mer thematisiert, und dies allemal, wenn die volle Arbeitneh-
merfreizügigkeit mit den osteuropäischen Beitrittsländern
verwirklicht werde, deren Realisierung in Deutschland – im
Gegensatz zu anderen EU-Staaten – aber zunächst einmal
bis zum Jahr 2009 ausgesetzt wurde und dann vermutlich
weiter bis 2011 verschoben wird. Solange es keine Mindest-
löhne in Deutschland gebe – so die weitere Argumenta-
tion –, könnten ausländische Unternehmen, die in Deutsch-
land tätig sind und Mitarbeiter nach Deutschland entsen-
den, ihre Beschäftigten hierzulande zu den wesentlich nied-
rigeren Löhnen des Herkunftslands bezahlen. Dies beträfe
vor allem den Dienstleistungssektor.

Mindestlöhne zur Verhinderung der Konkurrenz durch aus-
ländische Arbeitnehmer über die Ausweitung des deut-
schen Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG, »Gesetz über
zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreiten-
den Dienstleistungen«) stellen protektionistische Maßnah-
men dar; es handelt sich im übertragenen Sinn um Einfuhr-
zölle auf den ausländischen Faktor Arbeit, wohlgemerkt:
innerhalb der EU. Aus guten Gründen gilt die Abschaffung
von Zöllen im Warenverkehr innerhalb der EU als eine der
zentralen Errungenschaften der EU. Inländische Konsu-
menten entscheiden sich häufig für den Kauf ausländischer
Produkte und importieren als Touristen im Ausland die dor-
tigen Dienstleistungen, ohne sich um mögliche hiesige Ar-
beitsplatzverluste zu sorgen. Sicherlich werden Arbeits-
platzverluste bei einer direkten Verdrängung eines hiesigen
Arbeitnehmers durch einen ausländischen Kollegen, etwa
auf einer Baustelle, unmittelbarer sichtbar, als wenn im Su-
permarkt ein ausländisches Produkt erworben wird, aber
die Arbeitsplatzverluste bleiben für sich genommen die glei-
chen. Deshalb ist es aus ökonomischer Sicht fragwürdig,
auf der einen Seite für einen uneingeschränkten Warenver-
kehr in der EU zu plädieren, aber auf der anderen Seite
die Freizügigkeit von EU-Arbeitskräften beschneiden zu
wollen. 

Aber selbst wenn man für eine Eindämmung der Lohnkon-
kurrenz aus dem EU-Ausland eintritt, so stellt ein Mindest-
lohn in vielen Fällen ein dafür untaugliches Mittel dar. Dies
gilt dann, wenn anstelle der Arbeitskräfte die von ihnen her-
gestellten Waren »wandern« können. Die Substitution von
Arbeitskräftewanderungen durch den Warenverkehr gilt
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selbstverständlich nicht generell, nämlich dann nicht, wenn
es sich um gebundene Dienstleistungen handelt, die Leis-
tungen mithin vor Ort erbracht werden müssen, also auf
der Baustelle in Deutschland oder als Dienstleistung im di-
rekten räumlichen Kontakt zum Konsumenten, wie etwa in
den Pflegeberufen und im Friseurhandwerk. Zwar mag ein
bindender Mindestlohn hier seinen Zweck bewirken, aus-
ländische Lohnkonkurrenz einzuschränken, zum Schaden
der Konsumenten. Aber selbst in diesen Fällen gibt es par-
tielle Ausweichreaktionen, gegebenenfalls in die Schatten-
wirtschaft. Außerdem kann die Einhaltung von Mindestlohn-
vorschriften mit einem hohen Kontrollaufwand verbunden
sein. Der Einfallsreichtum, ihn (illegalerweise) zu unterlaufen
zu versuchen, sollte nicht unterschätzt werden.

Schlussbemerkung

Unsere ablehnende Haltung gegenüber gesetzlichen Min-
destlöhnen ist unabhängig davon, ob sie flächendeckend
oder branchenspezifisch ausgestaltet werden. Neben der
bereits vorgetragenen Kritik an gesetzlichen Mindestlöh-
nen im Allgemeinen kommt bei branchenspezifischen ge-
setzlichen Mindestlöhnen erschwerend hinzu, dass der Ein-
griff in die Tarifautonomie in diesem Fall noch gravierender
wäre. Sie würde sogar vollends ausgehebelt, wenn sich
gewerkschaftliche Forderungen im Hinblick auf die Anhe-
bung unterer Lohngruppen zwar in den Tarifverhandlungen
nicht durchsetzen ließen, wohl aber anschließend per
Rechtsverordnung in Form eines Mindestlohns Gültigkeit
erlangten. Selbst wenn es dazu nicht kommen sollte, wür-
de in den Tarifverhandlungen implizit mit über die Lohnkos-
ten in den Unternehmen entschieden, die keiner Tarifbin-
dung unterliegen, denn die tarifvertraglich festgelegten un-
teren Lohngruppen stellen nun per Allgemeinverbindlicher-
klärung und in Verbindung mit dem Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz den gesetzlich fixierten branchenspezifischen
Mindestlohn für alle inländischen und ausländischen Ar-
beitskräfte dar. In Branchen mit einer nur geringen Tarifbin-
dung führt dies zu einer spürbaren Verhandlungsmacht der
Gewerkschaften. Da dort häufig der Anteil der Niedriglohn-
beschäftigten hoch ist, besteht die Gefahr erheblicher Ar-
beitsplatzverluste. Davon ganz abgesehen, stellt eine sol-
che Einbeziehung nicht der Tarifbindung unterliegender Un-
ternehmen in das Tariflohnsystem einen beträchtlichen Ein-
griff in das grundgesetzlich verankerte Prinzip der negati-
ven Vertragsfreiheit dar.

Sicherlich wird man nicht allen Befürwortern eines Mindest-
lohns von vornherein protektionistische Motive unterstellen
wollen, aber der Mindestlohn im Bereich der Postdienst-
leistungen zeigt deutlich, worum es vielfach geht, nämlich
die Abwehr unliebsamer Konkurrenz. Auch die schon eher
diskussionswürdige Absicht, eine immerhin denkbare finan-
zielle Belastung der Sozialversicherungen mit der Hilfskon-

struktion Mindestlohn einzudämmen, kann nicht wirklich
überzeugen. Sie erfordert einen niedrigen Mindestlohn, der
im politischen Überbietungswettlauf kaum eine Chance auf
Bestand hätte.

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Ein-
führung eines gesetzlichen Mindestlohns stellt einen Irrweg
dar, von dem dringend abzuraten ist. Dies gilt auch für ei-
nen moderaten flächendeckenden Mindestlohn von etwa
4,50 €; diese Büchse der Pandora sollte gar nicht erst ge-
öffnet werden. 
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